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Tagesordnung
Mitgliedertreffen

18. Juni 2007

•
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Rückblick auf die letzen 4 Wochen
Mitgliederentwicklung
Aktionen
Beirat
Allgemeine Informationen
Mitgliedsbeiträge 2008
Terminplanung 2008
Neue Aktionen

Händler - Wettbewerb

Wer hat die schönste Geschäftsfront?

Metzgerei Kroker hat den Wunsch an uns herangetragen
einen Wettbewerb durchzuführen.

Die Entscheidung soll durch die Besucher der Stadt Wülfrath
erfolgen. Teilnahmekarten werden in allen Geschäften
ausgelegt. Die Auslosung soll zum Kartoffelfest stattfinden.

Herr Kroker spendet als Hauptpreis ein fertig zubereitetes
Spanferkel für den Gewinner.
Unter den Teilnehmern werden wir Sachpreise und
Gutscheine verlosen.

Weitere Infos zum Start folgen in Kürze.





Wir sind Parteilos!

Liebe Mitglieder,

wir können nicht immer
beeinflussen, was und wie etwas
in den Medien dargestellt wird.
Wir wollen aber bei dieser
Gelegenheit nochmals
ausdrücklich betonen, dass wir
im Vorstand keine parteipoli-
tischen Ambitionen haben, oder
verfolgen.

Es gehört zu unserer Aufgabe
sich mit vielen  Organisationen,
Vereinen und Interessengemein-
schaften auszutauschen, dabei
werden wir aber unserer
eigentlichen Verpflichtung als
Vorstand von Wülfrath pro immer
gerecht werden.

Andreas Maul
Wolfgang Große
Christian Campe

“Gemeinsam die Zukunft
gestalten.”



Anmeldung zum Kartoffelfest
bis zum 31.08.2007

Eine Anmeldung zum Kartoffelfest am
06. / 07.10.2007 liegt dieser Ausgabe bei. Bitte
trennen sie diese heraus und senden das
ausgefüllte Formular an.

Selbstverständlich nehmen wir die Anmeldungen
auch gerne persönlich entgegen.

Der Vordruck steht auch im Internet  unter
www.wuelfrath-pro.de als pdf-Datei zum
downloaden zur Verfügung.

Ihr Vorstand

Wülfrath pro
Postfach 1552
42489 Wülfrath

oder per Fax
02058/910076



Terminübersicht

Anmeldung Kinderflohmarkt

Grillfest für alle Mitglieder

Zweiter Anmeldetermin
21.06.2007 13 bis 15 Uhr
Kreissparkasse
Goethestr. 22
42489 Wülfrath

11. August 2007 ab 18:30 Uhr
in der „Aprather Mühle“

Am 06. und 07. Oktober 2007

von 12 bis 17 Uhr

von 13 bis 18 Uhr

Telefonische Reservierungen sind nicht möglich

Kinderflohmarkt  05.08.2007

Kartoffelfest

Verkaufsoffener Sonntag am 07.10.

Verkaufsoffener Sonntag 02.12.2007

2007







Explosion einer Limonadenflasche

Der Bundesgerichtshof (BGH) hatte sich in seiner Entscheidung vom
31.10.2006, Az.: VI ZR 223/05, mit der Frage auseinanderzusetzen, ob
ein Einzelhändler für die Folgen einer explodierenden
Limonadenflasche haftbar zu machen ist.

Der Entscheidung lag die Klage eines Kunden (Kläger) zu Grunde, der
an einem hoch sommerlichen Tag im Juni 2001 den von der
damaligen Beklagten betriebenen Verbrauchermarkt aufgesucht
hatte und im Bereich der dort offen gelagerten Erfrischungsgetränke
durch die Explosion einer Limonadenflasche schwer verletzt wurde.

Hier hat der BGH dem Begehren des Klägers, nämlich auf
Schadenersatz und Schmerzensgeld, eine deutliche Absage erteilt.

Der BGH bekräftigte in seiner Entscheidung noch einmal, dass die
Beklagte wegen der ihr grundsätzlich obliegenden
Verkehrssicherungspflicht verpflichtet sei, „in den Grenzen des
technisch Möglichen und des ihr wirtschaftlich Zumutbaren dafür zu
sorgen, dass Verbraucher durch die von ihr angebotene Ware keine
Gesundheitsschäden erleiden.“ Gleichzeitig bestätigte der BGH seine
ständige Rechtsprechung, wonach „derjenige, der eine
Gefahrenlage gleich welcher Art- schafft, grundsätzlich verpflichtet
ist, die notwendigen und zumutbaren Vorkehrungen zu treffen, um
eine Schädigung anderer möglichst zu verhindern“.
Nicht unberücksichtigt bleiben dürfe aber, dass nicht jeder abstrakten
Gefahr in der Praxis vorbeugend begegnet werde könne. So sei „eine
Verkehrssicherung, die jede Schädigung ausschließt,...... .nicht
erreichbar“.

Recht informativ



In dem hier entschiedenen Fall hatte zudem ein
Sachverständiger festgestellt, dass das Explosionsrisiko zwar
temperaturabhängig, allerdings weitere Faktoren wie „CO2-
Gehalt des Getränks“ sowie „die Bruchfestigkeit der Flasche“
entscheidend seien. „Eine spontane Explosion setzt eine
Schädigung der Flasche in Form von nicht erkennbaren
Mikrorissen voraus, die sich unter dem Einfluss des sich
aufbauenden Überdrucks vergrößern und schließlich
explosionsartig zur Zerstörung der Flasche führen.“
Letztendlich hat der BGH aufgrund der Ausführungen des
beauftragten Sachverständigen hier festgestellt, „dass die
Ursache für die Explosion im Zustand der Flasche zu sehen ist,
insbesondere in den für den Einzelhändler nicht erkennbaren
Haarrissen. Beim Zustand der Flasche handelt es sich aber um
ein Risiko, das in den Verantwortungsbereich des Herstellers
fällt,…….“
Im Bezug auf die Temperatur, die, wie erwähnt, gleichfalls bei der
Explosion einer Limonadenflasche eine Rolle spiele, erscheine es
allerdings nicht gerechtfertigt, dem jeweiligen Einzelhändler auch
bei sommerlichen Bedingungen eine Verpflichtung zur Kühlung
aufzuerlegen. Unter Berücksichtigung der geringen
Wahrscheinlichkeit, dass ein Verbraucher in Verkaufsräumen
durch eine explodierende Flasche verletzt werde, sei der für die
Kühlung erforderliche Aufwand „im Verhältnis zu dem
bestehenden Risiko nicht zumutbar“.

Wenn auch der BGH in dem hier vorliegenden Fall entschieden
hat, dass der Einzelhändler für die Explosion einer
Limonadenflasche nicht haftet, so bedeutet dies nicht, dass der
Verbraucher gänzlich schutzlos gestellt ist. Vielmehr hat ihm der
Gesetzgeber die Möglichkeit eröffnet im Rahmen der so
genannten Gefährdungshaftung nach dem
Produkthaftungsgesetzes gegen den Hersteller der Flasche
vorzugehen. Seit geraumer Zeit hat der Gesetzgeber
erfreulicherweise sogar einen Schmerzensgeldanspruch in das
Produkthaftungsgesetz eingefügt, so dass nun endlich auch die
immateriellen Schäden vom Produkthersteller zu ersetzen sind.



Mitgliedertafel

Leider fehlen auf unserer Mitgliedertafel noch einige
Firmenlogos.

Bitte stellen Sie uns diese kurzfristig zur Verfügung
oder senden Sie diese an:

Wenn erwünscht, kann auch gerne bei der Erstellung
eines neuen Logos hilfreiche Unterstützung gegeben
werden. Für die Mitgliedertafel kostenlos, für die
weitere Verwendung entsteht dafür ein kleiner
Kostenbeitrag.

medientechnik reich e.K
Inhaber Dipl.-Ing. Hans-Joachim Reich
Ringstraße 67
42489 Wülfrath
Tel.: 02058/775247
Fax: 02058 7826698
info@medientechnik-reich.de
www.medientechnik-reich.de



Nicht vergessen!

Unser

Für Grillgut ist ausreichend
gesorgt.

Grillfest

“Aprather Mühle”

11. August 2007
ab

18:30

in der

am

Getränke gehen auf eigene
Rechnung

Andreas Maul
Wolfgang Große
Christian Campe

für alle Mittglieder, gerne in
Begleitung.

Ihr / Euer Vorstand
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